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RS Vwgh 1999/9/15 97/13/0164
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1999

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

ABGB §1151;

EStG 1988 §47 Abs2;

Rechtssatz

Ob Arbeitskräfte eines Arbeitskräfteüberlassungsunternehmens auch "auf Abruf" zur Verfügung stehen oder sich

selbst um den Abschluss eines "Werkvertrages" bemühen, ist bei der Abgrenzung zwischen selbständiger und

unselbständiger Tätigkeit nicht von wesentlicher Bedeutung.
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